
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreis Coesfeld 
 

Landschaftsplan Olfen-Seppenrade 
 

1. Änderungsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage B 
 
 
 
 

fristgerecht eingereichte 
Anregungen und Bedenken 

der Träger öffentlicher Belange 
mit zugeordnetem Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 

Anzahl der Einwender: 35 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AfAO Coesfeld 11.08.2004.doc Seite 1



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
In der textlichen Darstellung werden die Katasterangaben aktualisiert. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 AfAO Soest 30.07.2004.doc Seite 3 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

03 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Antrag wird nicht gefolgt, da zur Zeit kein konkreter Bebauungs-
plan vorliegt. 
 
 
Nach § 29 Abs. 4 Landschaftsgesetz NW treten bei Aufstellung eines 
Bebauungsplanes mit dessen Rechtsverbindlichkeit widersprechende 
Darstellungen und Festsetzungen außer Kraft soweit der Träger der 
Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem Plan nicht wi-
derspricht. 
 
Die Fläche bleibt im Landschaftsplangebiet, solange kein Bebauungs-
planverfahren eingeleitet wird. 
 
 

  Bischöfliches Generalvikariat MS 09.08.2004.doc Seite 4 



 
Bischöfliches Generalvikariat MS 09.08.2004.doc Seite 2 

Anlage 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

04 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kreis COE Abt. 132 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 17.08.2004.doc Seite 6 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

05 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und entsprechend berück-
sichtigt 
 
 
 
 
Der Verlauf der geplanten K 9n wird in der Festsetzungskarte darge-
stellt. 
Die Trasse quert den bestehenden Landschaftsbestandteil (2.4.27). 
Die untere Landschaftsbehörde wird im Rahmen der Stellungnahme 
zum Bauplan Aussagen über die Eingriffsbewertung und Kompensati-
on treffen. 
 
 
 

 Kreis COE - Abt. 366 Straßenbau 21.07.2004.doc Seite 7 



 
Kreis COE - Abt. 366 Straßenbau 21.07.2004.doc Seite 2 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 
06 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Erläuterungstext 
entsprechend korrigiert. 
 

  Kreis COE - Abt. 370.3 UWB 11.08.2004.doc Seite 9 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Deutsche Steinkohle AG ist als Träger öffentlicher Belange betei-
ligt worden. 
Siehe Stellungnahme der Deutschen Steinkohle AG unter der lfd. Nr. 
09. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 Bezirksregierung Arnsberg - Abt.8 04.08.2004.doc Seite 10 



 

 

   

 Bezirksregierung Arnsberg - Abt.8 04.08.2004.doc Seite 2 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
 

 
Festsetz.-Nr. / Beschlussvorschlag  
 

     
 

07 a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bezrg. Arnsberg - Landesoberbergamt 27.03.1996.doc Seite 1 

Stellungnahme vom 
27.03.1996 Beschlussvorschlag im Rahmen 

des 1. Änderungsverfahrens 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Stellungnahme der Bezirksregierun
Arnsberg unter der lfd. Nr. 07, u.a. ist dort au
geführt: 
„Die Gewinnung von Steinkohle im tiefen Be
reich durch das ehem. Bergwerk General Blu
menthal/Haard ist eingestellt. Mit Einwirkunge
auf die Tagesoberfläche ist 5 Jahre nach Be
endigung der Abbautätigkeit nicht mehr z
rechnen.“ 
 
 
 

 Bezrg. Arnsberg - Landesoberbergamt 27.03.1996.doc Seite 2 

Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
27.03.1996 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Seite 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Bedenken sind im Rah
men des Aufstellungsverfahrens 1996 berüc
sichtigt worden. 

 Bezrg. Arnsberg - Landesoberbergamt 27.03.1996.doc Seite 3 

Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
27.03.1996 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg unter der lfd. Nr. 
07. 
 
 
Siehe Stellungnahme der Deutschen Steinkohle AG unter der lfd. Nr. 
09. 
 
 
 
 
 

 Bergamt RE 12.07.2004.doc Seite 15 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.  

 
Beschlussvorschlag 

     
 

09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. und 1.1 
 
 
 
2. und 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Textabschnitt wird nicht geändert. 
 
 
 
Gemäß der Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 
8, Bergbau und Energie in NRW (Stellungnahme mit der lfd. Nr. 07) 
wurde die Gewinnung von Steinhohle durch das Bergwerk Blumen-
thal/Haard eingestellt. 
„Die Gewinnung von Steinkohle im tiefen Bereich durch das ehem. 
Bergwerk General Blumenthal/Haard ist eingestellt. Mit Einwirkungen 
auf die Tagesoberfläche ist 5 Jahre nach Beendigung de Abbautätig-
keit nicht mehr zu rechnen.“ 
 
Aus diesem Grund werden die Aufnahme von Unberührtheitsklauseln 
und/oder entsprechende Formulierungen in den textlichen Darstellun-
gen bzgl. evtl. durch Bergbau bedingte Veränderungen der Tagesober-
fläche und der Vorflutverhältnisse für nicht erforderlich gehalten. 

 Deutsche Steinkohle AG 11.08.2004.doc Seite 16 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 

 
 
 
 
Sollten im Einzelfall durch den Bergbau bedingte Beeinträchtigungen 
auftreten, sind die notwendigen Maßnahmen mit der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Coesfeld abzustimmen. 
 
 
Siehe oben unter 2. und 2.1. 

 Deutsche Steinkohle AG 11.08.2004.doc Seite 2 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

10 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Städte Olfen und Lüdinghausen sind als untere Denkmalbehörde 
im Verfahren beteiligt worden. 
 
 
 

  Westfälisches Museum für Archäologie 20.07.2004.doc  Seite 1 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
In der Bauleitplanung haben die Städte Lüdinghausen und Olfen die 
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung in der Form redu-
ziert, dass keine Überlagerungen mit Landschaftsschutzgebieten auf-
treten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bezirksregierung MS - Dez.62 28.07.2004.doc  Seite 1 



 

 

  

 Bezirksregierung MS - Dez.62 28.07.2004.doc Seite 2 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Absatz wird gestrichen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Trasse B 474n wird 
nachrichtlich in der Festsetzungskarte dargestellt. 
 
 

 Bezirksregierung MS - Dez.62 28.07.2004.doc Seite 3 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.  

 
Beschlussvorschlag 

     
 

12 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Siehe Stellungnahme der Oberfinanzdirektion Münster unter der lfd. 
Nr. 28. 
 
Die Wehrbereichsverwaltung West ist als Träger öffentlicher Belange 
am Verfahren beteiligt worden. Es liegt keine Stellungnahme vor. 
 
 

 Bundesvermögensamt 19.08.2004.doc Seite 1 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklungsziele spiegeln Schwerpunkte der Landschaftsentwicklung 
wider. Dabei werden natürliche Lebensräume und ihre Wechselbezie-
hungen zugrunde gelegt sowie die für das Landschaftsbild bedeutsa-
men gliedernden und belebenden Elemente. 
Die Darstellung der einzelnen Entwicklungsziele erfolgt somit nicht 
parzellenscharf. 
 
 
Gem. § 16 LG NRW sind die Darstellungen der Flächennutzungspläne 
in dem Umfang zu beachten, wie sie den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung entsprechen. 
Gem. § 29 Abs. 4 treten bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung 
eines Bauplanes mit dessen Rechtsverbindlichkeit widersprechende 
Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft, 
soweit der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren 
diesem Plan nicht widersprochen hat. 
Solange jedoch kein Bebauungsplan vorliegt, verbleibt die Fläche im 
Landschaftsplangebiet bzw. im Landschaftsschutzgebiet. 

 Stadt Lüdinghausen 12.08.2004.doc Seite 1 



 

 

  
 
 
 
Die Aussage auf Seite 3 entspricht dem § 29 Abs. 4 LG NRW. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Stadt Lüdinghausen 12.08.2004.doc Seite 2 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.07 
 
 
 
 
2.1.01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es handelt sich um eine zeichnerische Ungenauigkeit. Die Grenze des 
Entwicklungszieles 1.3.02 wird an die Landschaftsschutzgebietsgrenze 
angepasst. 
 
 
Zum jetzigen Stand des Verfahrens ist eine Ausweisung als Land-
schaftsschutzgebiet ohne erneute Offenlegung des Planentwurfes 
nicht möglich. Eine Ausweitung des Landschaftsschutzgebietes ist 
einem nächsten Änderungsverfahren vorbehalten. 
 
 
Der entsprechende Bereich des Bebauungsplanes „Grabeland“ wird 
aus dem Landschaftsplangebiet herausgenommen. 
 
 
Das Bebauungsplangebiet „Haus Füchteln“ ist nicht Bestandteil des 
Landschaftsplangebietes. Die Abgrenzung wird korrigiert, somit entfällt 
auch das Entwicklungsziel an dieser Stelle. 
 
 
Das FFH-Gebiet „Lippeaue“, Tranche 1, DE 4209 – 302, ist bereits der 
EU gemeldet worden. Eine Änderung der Gebietsabgrenzung ist daher 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. 

 Stadt Olfen 02.08.2004.doc Seite 1 
 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FBG Xanten 30.06.2004.doc Seite 1 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Nr. 12 
 
 
 
 
 
2.1 Nr. 5 und 2.2 
Nr. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter 2.2 D Nr. 7 werden als von den Verboten nicht betroffenen Tä-
tigkeiten alle anderen ordnungsgemäßen bzw. genehmigten Nutzun-
gen aufgeführt. 
Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 
 
 
In Natur- und Landschaftsschutzgebieten sind gesetzlich vorgeschrie-
bene, zur Unterhaltung oder Instandsetzung bestehender Leitungsnet-
ze notwendige Maßnahmen als nicht betroffene Tätigkeiten aufgeführt 
(vgl. 2.1 D Nr. 7; 2.2 D Nr. 9). 
 
Für die Verlegung neuer Leitungen ist allerdings eine Befreiung gemäß 
§ 69 LG NRW bei der unteren Landschaftsbehörde zu beantragen. 
 

 Gelsenwasser AG Essen 20.09.2004.doc Seite 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe oben 
 

 Gelsenwasser AG Essen 20.09.2004.doc Seite 2 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
 

 
Festsetz.-Nr. / Beschlussvorschlag 
 

     
 

17 a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag vom 20.05.1996. 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag vom 20.05.1996. 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag vom 20.05.1996. 

 Gelsenwasser AG Essen 20.05.1996.doc Seite 1 

Stellungnahme vom 
20.05.1996 Beschlussvorschlag im Rahmen 

des 1. Änderungsverfahrens 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag vom 20.05.1996. 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag vom 20.05.1996. 

 Gelsenwasser AG Essen 20.05.1996.doc Seite 2

Beschlussvorschlag im Rahmen 
des 1. Änderungsverfahrens 

Stellungnahme vom 
20.05.1996 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die jagdlichen Regelungen sind eindeutig. Es sind lediglich die Rege-
lungen aufgeführt, die die originäre Besitzstandswahrung der Jagd in 
den betreffenden Schutzgebieten nicht unzumutbar behindern. Sie 
stellen einen ausgewogenen Kompromiss zu den jeweiligen Schutzzie-
len/ -zwecken der betreffenden Gebiete dar. Sie sind u.a. das Ergebnis 
einer Arbeitsgruppe auf Landesebene, die unter Beteiligung namhafter 
bzw. zuständiger Vertreter jagdlicher Belange in NRW, im Zusammen-
hang mit der FFH-Schutzgebietsausweisung diesen Kompromiss erar-
beitet haben. 
Weitergehendere Aussagen (u.a. auch Unberührtheitsklauseln) zu 
jagdlichen Regelungen finden sich in den „Verboten“ und den „Nicht 
betroffene Tätigkeiten“ der einzelnen Schutzgebiete wider. 
Schutzziel und Schutzzweck des jeweiligen Gebietes sind ebenfalls 
eindeutig und unmissverständlich formuliert. 
Die Einschränkung der Jagd (oder auch nicht) wurde unter Beachtung 
der Verhältnismäßigkeit der Schutzzwecke und Schutzziele der jewei-
ligen Schutzgebiete abgewogen. 
 
Letztendlich besteht in besonderen Ausnahmefällen die Möglichkeit, 
auf dem Wege einer „Befreiung“ gem. § 69 LG NRW, von den jeweili-
gen Ge- und Verboten den angestrebten Gemeinwohlzweck zu errei-
chen. 

 VJE Münster 28.07.2004.doc Seite 31 



 

 

  

 VJE Münster 28.07.2004.doc Seite 2 



 
VJE Münster 28.07.2004.doc Seite 3

 Anlage 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

20 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 LWK Kreisstelle COE 26.07.2004.doc Seite 34



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.  

 
Beschlussvorschlag 

     
 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.2 (S. 25) 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 B (S. 37) 
 
 
2.4 D Nr. 3  
(S. 86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die stickstofffreie Düngung von Wildäckern wird erlaubt.  
Wildfütterungen dürfen nicht auf ökologisch bedeutsamen Flächen 
vorgenommen werden. Die Darstellung dieser Flächen erfolgt in 
einem für alle Naturschutzgebiete aufzustellenden Pflege- und Ent-
wicklungsplan. 
 
 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Der Widerspruch wird im Sinne der jagd-
lichen Regelung (D 3.) aufgehoben. Das Verbot Nr. 7 unter 2.4 D 3. 
wird gestrichen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Landesamt für Ernährung u. Jagd 12.08.2004.doc  Seite 35



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.  

 
Beschlussvorschlag 

     
 

21 a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Landesamt für Ernährung u. Jagd 06.09.2004.doc  Seite 36



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Geologischer Dienst 02.08.2004.doc Seite 37 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 6 

 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt 
 
Die angesprochenen Tätigkeiten des Geologischen Dienstes fallen als 
wissenschaftliche Untersuchung unter die „nicht betroffene Tätigkeit“ 
(2.1 D Nr. 5) soweit sie von der unteren Landschaftsbehörde geneh-
migt wurden. 
Die untere Landschaftsbehörde betrachtet eine solchen Genehmi-
gungsvorbehalt als zwingend, um evtl. Störungen oder Beeinträchti-
gungen, die u.U. Jahreszeit abhängig sind, zu minimieren.  
 
 

 Geologischer Dienst 02.08.2004.doc Seite 2 



 

 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis: 
Im Rahmen der Befreiung handelt es sich um § 69 LG NRW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Landesjagdverband NRW 18.08.2004.doc Seite 39 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 Lippeverband 20.08.2004.doc Seite 40



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Abgrenzung der Landschafts-
schutzgebiete ist bei Aufstellung des Landschaftsplanes mit den Vor-
gaben und Zielen der Raumordnung und Landesplanung abgestimmt  
worden. Eine zusätzliche Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten 
erfolgt nicht. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

 LÖBF 17.08.2004.doc Seite 41 



 

 

 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 19 
 
 
 
2.1 B.2 Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.2 Nr. 2 
 
 
 
 
2.1 C Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 C Nr. 3 
 
 
2.1 C.1 Nr. 1 
 
 
 
2.1 C.1 Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung wird geändert. Die Flächen sollen im Biotopmana-
gementplan bzw. im SOMAKO dargestellt werden. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Satz wird gestrichen. 
 
 
 
Die Gebotsliste wird nicht verändert. Die die FFH-Gebiete betreffenden 
Aussagen und Formulierungen sind in der vorliegenden Form von der 
Bezirksregierung Münster im Rahmen der Genehmigung der Land-
schaftspläne „Rosendahl“ und „Rorup“ akzeptiert worden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 LÖBF 17.08.2004.doc Seite 2 



 

 

 
 
 
2.1 D Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.01 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.01 B Nr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.02 A 
 
 
 
 

 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Kapitel 2.1 D Nr. 2 beinhaltet eindeu-
tige jagdliche Regelungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Darstellung des Schutzzweckes 
wird als ausführlich erachtet. Eine Aufnahme der zur Erreichung des 
Schutzzieles vorgeschlagenen Maßnahmen als Anhang in den Land-
schaftsplan wird abgelehnt. Der von der Bezirksregierung Münster 
erarbeitete Verordnungstext zum Naturschutzgebiet „Lippeaue“ im 
Kreis Recklinghausen ist in selber Ausführung erstellt worden. Hier 
sollte auf Einheitlichkeit geachtet werden. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Hierbei handelt es sich um eine deut-
liche Verschärfung hinsichtlich der Verbotstatbestände im Natur-
schutzgebiet „Lippeaue“, die eine erneute Offenlage erfordern würde. 
Die Anregung bleibt einem nächsten Änderungsverfahren vorbehalten. 
 
Der Anregung wird gefolgt. Der Satz wird im Text umformuliert. 
 
 
 
Der Schutzzweck wird ergänzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. Der Satz wird im Text umformuliert. 
 
 
 
 
 

 LÖBF 17.08.2004.doc Seite 3 



 

 

 
 
 
2.1.06 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 A 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 D 
 
 
 
 
 
2.1.07 
 
2.1.07 A 
 
 
 
 
2.1.09 
 
 
2.1.09 A 
 
 
2.1.09 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es liegt keine Abgrabungsgenehmigung vor. Der Satz: „Die Ackerflä-
chen sollen durch weitere Abgrabungen für Naturschutzzwecke herge-
richtet werden.“ wird im Text gestrichen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kernzone des Naturschutzgebietes besteht aus den Bereichen der 
Abgrabungsgewässer. Die Flurstücke der Kernzone sind im Text auf-
geführt. Eine Ausdehnung des Verbotes Nr. 11 auf das gesamte Ge-
biet wird abgelehnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

 LÖBF 17.08.2004.doc Seite 4 



 

 

 
 
 
2.1.11 D 
 
 
 
 
2.1.12 D 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.13 A 
 
 
 
 
2.2.01 
 
 
 
 
 
 
5.2.05 
 
 
 
 
5.2.06 
 
 
 
5.3 B 
 

 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird vor Umsetzung der Maßnahme gefolgt. 
 
 
 
 
Der Anregung wird zugestimmt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 LÖBF 17.08.2004.doc Seite 5 



 

 

 
 
 
 
 
 
5.4 

 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 LÖBF 17.08.2004.doc Seite 6



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Neuapostolische Kirche NRW 28.06.2004.doc Seite 47



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 Landesbetrieb Straßenbau NRW 29.07.2004.doc Seite 48 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Erläuterungstext wird ergänzt, dass bei Neuanpflanzungen das 
Abstandsmaß an Straßen zu berücksichtigen ist. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Landesbetrieb Straßenbau NRW 29.07.2004.doc Seite 2



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Siehe Stellungnahme vom Bundesvermögensamt Dortmund, vom 
19.08.2004, unter der lfd. Nr. 12. 
 
 
 
 
 

 OFD Köln - Münster 22.07.2004.doc  Seite 50 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

     
 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

  PLE DOC Essen 10.08.2004.doc Seite 51 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Bitte wird nicht entsprochen. Versorgungsleitungen sind nicht 
Bestandteil eines Landschaftsplanes und werden somit nicht darge-
stellt. 
 
 
Die Festsetzungsnummer ist 2.1.05 
 
Der im Erläuterungstext aufgeführte Textabschnitt unter „nicht betrof-
fene Tätigkeit“ (unter: 7. ... „gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, 
die z.B. zur Unterhaltung oder Instandsetzung  bestehender Leitungs-
netze notwendig sind. Diese Maßnahmen sind der unteren Land-
schaftsbehörde vor Beginn anzuzeigen. Die Sonderbefugnisse nach 
dem Telegrafenwegenetz sind zu beachten.“) wird als ausreichend 
erachtet. 
 
Geplante Neuanlagen, die Schutzgebiete tangieren, bedürfen einer 
Befreiung nach § 69 Abs. 1 LG NRW. Die Befreiung ist bei der unteren 
Landschaftsbehörde zu beantragen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage 
 

Kartenausschnitt aus dem Landschaftsplangebiet mit den o.g. Trassenführungen 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 
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Im Erläuterungstext ist in den Schutzgebieten unter „nicht betroffene 
Tätigkeit“ folgendes aufgeführt: 
... „gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z.B. zur Unterhaltung 
oder Instandsetzung  bestehender Leitungsnetze notwendig sind. 
Diese Maßnahmen sind der unteren Landschaftsbehörde vor Beginn 
anzuzeigen. Die Sonderbefugnisse nach dem Telegrafenwegenetz 
sind zu beachten.“ 
Dieser Passus wird als ausreichend erachtet. 
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5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Erläuterungstext ist unter 5.1 aufgeführt, dass bei allen Anpflan-
zungen sie Vorschriften der Drainanweisung DIN 1185 zu beachten 
seien. Die Berücksichtigung von Dränage- und Versorgungsleitungen, 
Sichtbereichen u.ä. erfolgt bei Realisierung der Festsetzungen. 
Dieser Passus wird als ausreichend erachtet. 
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Kartenausschnitt aus dem Landschaftsplangebiet mit dem o.g. Leitungsverlauf L5074 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 
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3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Als „nicht betroffene Tätigkeit“ gelten in Natur-, Landschaftsschutzge-
bieten und geschützten Landschaftsbestandteilen gesetzlich vorge-
schriebene Maßnahmen, die z.B. zur Unterhaltung oder Instandset-
zung bestehender Leitungsnetze notwendig sind. 
 
 
Unter 3.1 ist die ehemals vorhandene Brachfläche aus dem Land-
schaftsplan gestrichen worden. Somit sind keine Festsetzungen getrof-
fen worden und die vorgebrachten Anregungen und Bedenken nicht 
relevant. 
 
 
Es handelt sich hier um bestehende Waldgebiete mit Festsetzungen, 
die der Erhaltung und Optimierung dienen. Eine Betroffenheit der RWE 
wird bei diesen Flächen erst mal nicht festgestellt.  
Ggf. muss für beabsichtigte Neuverlegung von Leitungen und Anlagen 
in Einzelfällen eine Befreiung nach § 69 LG NRW beantragt werden. 
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5. 5.1, 5.2 5.3, 
5.4 

 
 
Im allgemeinen Text wird unter 5.1 darauf hingewiesen, dass bei allen 
Anpflanzungen die Vorschriften der Drainanweisung DIN 1185 zu 
beachten sind. Die Berücksichtigung von Dränagen- und Versorgungs-
leitungen, Sichtbereichen u.ä. erfolgt bei Realisierung der Festsetzun-
gen. 
 
Eine textliche Änderung erfolgt nicht. Der o.g. Passus unter 5.1 wird 
als ausreichend erachtet. 
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Nr. 
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Beschluss 
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5.4.21 
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5.1.091 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es erfolgt ein Hinweis im Erläuterungstext. 
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Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Kreis RE 30.08.2004.doc Seite 61 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr. 

 
Beschlussvorschlag 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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In Natur- und Landschaftsschutzgebieten sind gesetzlich vorgeschrie-
bene, zur Unterhaltung oder Instandsetzung bestehender Leitungsnet-
ze notwendige Maßnahmen als nicht betroffene Tätigkeiten aufgeführt 
(vgl. 2.1 D Nr. 7; 2.2 D Nr. 9). 
Für die Verlegung neuer Leitungen ist allerdings eine Befreiung gemäß 
§ 69 LG NRW bei der unteren Landschaftsbehörde zu beantragen. 
 
siehe oben 
Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z.B. zur Unterhaltung 
oder Instandsetzung bestehender Leitungsnetze notwendig sind, sind 
vor Beginn der unteren Landschaftsbehörde anzuzeigen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Auf den § 63 BNatSchG wird im Erläuterungstext unter „Vorbemerkun-
gen zu den textlichen Darstellungen und Festsetzungen“ im Kapitel 
„Rechtsgrundlage“ hingewiesen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird zu gegebener Zeit gefolgt. 
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Beschlussvorschlag 
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1.1.01 
1.1.02 
1.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.01 
1.1.08 
 
 
 
 
 
 
2.1.02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ökologisch orientierte Bewirtschaftung des Waldes beinhaltet den 
Aufbau von mehrschichtigen, ungleichartigen Mischbeständen, die 
Vermehrung der Laubwaldflächen unter Verwendung bewährter Her-
künfte bodenständiger Baumarten zu Lasten des Nadelholzanteiles 
und die Begünstigung der Naturverjüngung bei den Laubholzarten. 
Diese Maßnahmen erscheinen als Unterpunkte zur ökologisch orien-
tierten Bewirtschaftung des Waldes im Text. 
Eine Definition oder Erläuterung ist somit gegeben. 
 
 
Es handelt sich um ein naturschutzfachlich wünschenswertes Ziel im 
Bereich der Landschaftsentwicklung. 
Dieses Ziel ist für die aufgeführten Bereiche nicht neu aufgenommen 
worden, sondern Bestandteil des seit 1999 rechtskräftigen Land-
schaftsplanes. Der Bitte, das Wort „Laubholzarten“ zu streichen, wird 
nicht gefolgt. 
 
 
Schutzgegenstand des Naturschutzgebietes sind die Sandbinnendü-
nen, die im Naturraum einen seltenen und geomorphologisch sowie 
ökologisch bedeutsamen Lebensraum darstellen. 
Der überwiegend aus Kiefern bestehende Wald, der hier aufgeforstet 
wurde, ist für die Ausweisung als Naturschutzgebiet nicht ausschlag- 
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2.1.07 
 
 
 
2.1.12 
 
 
 
 
 
2.2.F Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.10 
 
 
 
 
2.4.29 

 
gebend gewesen, sondern die Binnendünen und ihre reliktartigen 
Trockenrasengesellschaften. Der Walderhalt ist daher kein Schutzziel. 
 
 
Dem Vorschlag wird gefolgt. 
 
 
 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. 
Die Stadt Olfen beabsichtigt, das Waldstück in das Beweidungsprojekt 
Steveraue zu integrieren. Dies wird naturschutzfachlich unterstützt. 
 
 
 
Da es sich um den Wegeneubau handelt, wird die Vorgehensweise als 
angemessen erachtet. 
Der Ausnahmetatbestand bleibt erhalten. 
 
Der Genehmigungsvorbehalt gilt allein für den Neubau von Waldwe-
gen, der in der Vergangenheit auf sehr wenige Einzelfälle begrenzt 
war. Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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